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I. Präambel 
 
Gemäß und in Ausführung von § 4 seiner Satzung regelt die Spielordnung des 
Ligaverbandes den Spielbetrieb der ihm zur Nutzung überlassenen Vereinseinrichtungen 
Bundesliga und 2. Bundesliga (Lizenzligen). Sie ist Teil des Statuts des Ligaverbandes und 
bestimmt sportorganisatorische Grundfragen der Spieldurchführung.  
 
Die vom Ligaverband beauftragte DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL) organisiert, dass 
in Wettbewerben der Lizenzligen der Deutsche Fußballmeister des DFB, die Auf- und 
Absteiger zwischen der Bundesliga und der 2. Bundesliga und die Absteiger aus der 2. 
Bundesliga sowie die Teilnehmer an den internationalen Wettbewerben ermittelt sowie 
andere von ihm veranstaltete Wettbewerbe unter Teilnahme der Mitglieder durchgeführt 
werden. 
 
Einzelheiten regelt diese Ordnung. Die Spielordnung des DFB und die 
Durchführungsbestimmungen für die Bundesspiele sowie die internationalen 
Bestimmungen von FIFA und UEFA haben Vorrang in Ihrer jeweiligen Fassung, sofern es sich 
um Angelegenheiten handelt, die zur Regelung nicht ausdrücklich dem Ligaverband 
übertragen sind.  
 
 

II. Spieltechnische Vorschriften 
 
§ 1 

Bundesspiele 
 
1. Vom Ligaverband veranstaltete Bundesspiele sind: 
 

a) die Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga, 
 

b) die Spiele um den Liga-Pokal, 
 

c) die Spiele um den Hallen-Pokal und die Qualifikationsspiele zu diesem, 
 

d) Freundschaftsspiele der Mannschaften der Lizenzligen. 
 
2. Andere vom Ligaverband veranstaltete Wettbewerbe, soweit sie nicht der Satzung 

des DFB widersprechen, gelten ebenfalls als Bundesspiele. 
 
3. Beim Einsatz von Lizenzspielern in Amateurmannschaften gelten diese Spiele für die 

Lizenzspieler als Bundesspiele. 
 
 

§ 2 
Spielwertung, Sieger- und Meisterermittlung,  

 
1. Der Ligaverband ermittelt in Wettbewerben der Lizenzligen den Deutschen 

Fußballmeister des DFB und die Teilnehmer an den europäischen Klubwettbewerben 
der UEFA aus den Lizenzligen. 
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2. Die in den Lizenzligen ausgetragenen Fußballspiele sind nach den Spielregeln der 

FIFA unter Berücksichtigung ihrer verbindlichen Auslegungen durch den DFB 
durchzuführen. 

 
3. Die Wettbewerbe der Bundesliga und der 2. Bundesliga werden durch Rundenspiele 

ausgetragen, bei denen jeder gegen jeden im Hin- und Rückspiel bei wechselseitigem 
Platzvorteil anzutreten hat. Für diese gilt folgende Regelung: 
 
a) Ein gewonnenes Spiel wird für den Sieger mit drei Punkten, ein 

unentschiedenes Spiel für beide Mannschaften mit je einem Punkt gewertet. 
 
b) Meister der Runde ist, wer nach Durchführung aller Spiele die meisten 

Gewinnpunkte erzielt hat. Absteiger sind die Mannschaften, die die wenigsten 
Gewinnpunkte erzielt haben. 

 
c) Bei Punktgleichheit in der Bundesliga und der 2. Bundesliga werden 

nachstehende Kriterien in der aufgeführten Reihenfolge zur Ermittlung der 
Platzierung herangezogen: 

 
♦ die nach dem Subtraktionsverfahren ermittelte Tordifferenz 
♦ Anzahl der erzielten Tore 
♦ das Gesamtergebnis aus Hin- und Rückspiel im direkten Vergleich 
♦ die Anzahl der auswärts erzielten Tore im direkten Vergleich 
♦ die Anzahl aller auswärts erzielten Tore. 
♦ Ist auch die Anzahl aller auswärts erzielten Tore gleich, findet ein 

Entscheidungsspiel auf neutralem Platz statt.  
 

d) Ist ein auf dem Spielfeld verlorenes Spiel für den Verlierer nachträglich 
rechtskräftig als gewonnen gewertet worden, so wird als Spielergebnis 2:0 
eingesetzt. Gleiches gilt, wenn ein unentschiedenes Spiel für eine Mannschaft 
als gewonnen und die andere als verloren gewertet wird. Ist ein Verein/eine 
Kapitalgesellschaft gesperrt und damit gehindert, angesetzte Spiele 
auszutragen, so werden die dadurch ausfallenden Spiele für den Verein bzw. 
die Kapitalgesellschaft als mit 0:2 verloren gewertet.  

 
4. Für den Liga-Pokal gilt § 7 und für den Liga-Hallen-Pokal § 8 der Richtlinien zur  

Spielordnung des Ligaverbandes. 
 
5. Für alle anderen Rundenspiele findet § 46 der DFB-Spielordnung Anwendung. 
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§ 3 

Spielklassenstärke, Auf- und Abstieg 
 
1. Spielklassenstärke 
 

In der Bundesliga und der 2. Bundesliga dürfen höchstens 36 
Vereine/Kapitalgesellschaften spielen. Unzulässig ist das Unterschreiten der 
Mindestzahl von 32 Vereinen/Kapitalgesellschaften. Zwischen der Bundesliga und 
der 2. Bundesliga muss ein Auf- und Abstieg stattfinden. 

 
2. Abstieg aus der Bundesliga 
 

Am Ende der Spielrunde steigen aus der Bundesliga die zwei Vereine mit der geringsten 
Punktezahl und Platzierung in der Bundesligatabelle in die 2. Bundesliga ab. Zwischen dem 
Drittletzten der Bundesliga und dem Drittplatzierten der 2. Bundesliga finden zwei 
Relegationsspiele gegen den Abstieg aus der Bundesliga bzw. um den Aufstieg in die 
Bundesliga statt. Diese werden als Hin- und Rückspiel entsprechend den Bestimmungen der 
UEFA-Clubwettbewerbe ausgetragen, die für die Austragung von Spielen im K.-O.-System 
gelten. Der Heimverein muss jeweils zwei Tage vor dem Spiel ein werbefreies Stadion zur 
medialen und werblichen Vermarktung durch die DFL zur Verfügung stellen. Das Heimrecht 
im Rückspiel besitzt der Verein, der gemäß dem Spielplan der abgelaufenen Spielzeit 
weniger spielfreie Tage vor dem Hinspiel hatte. Bei gleicher Anzahl spielfreier Tage 
entscheidet das Los. Der Gewinner der Relegationsspiele spielt im folgenden Spieljahr in der 
Bundesliga, der Verlierer in der 2. Bundesliga. Die Spieltermine bestimmt die DFL. 

 
3. Aufstieg in die Bundesliga  
 

In jedem Spieljahr steigen zwei Vereine der 2. Bundesliga in die Bundesliga auf. Zum 
Aufstieg sind der Meister und der Tabellenzweite der 2. Bundesliga im laufenden Spieljahr 
sportlich qualifiziert. 

 
4. Abstieg aus der 2. Bundesliga 
 

Der Abstieg aus der 2. Bundesliga regelt sich nach §§ 46 und 54 der DFB-Spielordnung wie 
folgt: 
 
Am Ende der Spielrunde steigen aus der 2. Bundesliga die zwei Vereine mit der geringsten 
Punktezahl und Platzierung in der Zweitligatabelle direkt in die 3. Liga   ab. Zwischen dem 
Drittletzten der 2. Bundesliga und dem Drittplatzierten der 3. Liga finden zwei 
Relegationsspiele gegen den Abstieg aus der 2. Bundesliga bzw. um den Aufstieg in die 2. 
Bundesliga statt. Diese werden als Hin- und Rückspiel entsprechend den Bestimmungen der 
UEFA-Clubwettbewerbe ausgetragen, die für die Austragung von Spielen im K.-O.-System 
gelten. Der Heimverein muss jeweils zwei Tage vor dem Spiel ein werbefreies Stadion zur 
medialen und werblichen Vermarktung durch die DFL zur Verfügung stellen. Das Heimrecht 
im Rückspiel besitzt der Verein, der gemäß dem Spielplan der abgelaufenen Spielzeit 
weniger spielfreie Tage vor dem Hinspiel hatte. Bei gleicher Anzahl spielfreier Tage 
entscheidet das Los. Der Gewinner der Relegationsspiele spielt im folgenden Spieljahr in der 
2. Bundesliga, der Verlierer in der 3. Liga. Die Spieltermine bestimmt der Ligaverband im 
Einvernehmen mit dem DFB. 

 
5. Aufstieg in die 2. Bundesliga  
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In jedem Spieljahr steigen zwei Vereine der 3. Liga in die 2. Bundesliga auf. Zum Aufstieg 
sind der Meister und der Tabellenzweite der 3. Liga im laufenden Spieljahr sportlich 
qualifiziert. 

 
Die Nachrückregelung bei Lizenzentzug oder Lizenzverweigerung wird nach den auf der 
Mitgliederversammlung vom 09.10.2007 beschlossenen Grundsätzen überarbeitet und 
vereinfacht. 
 
 

§ 4 
Entscheidung über den Auf- und Abstieg 

 
Die Entscheidungen darüber, welche Vereine bzw. Kapitalgesellschaften nach den 
Vorschriften des § 3 aus der Bundesliga absteigen, in die Bundesliga aufsteigen oder aus 
der 2. Bundesliga absteigen, trifft der Ligaverband.  
 
Wer für die 2. Bundesliga sportlich qualifiziert ist, entscheidet der DFB-Spielausschuss. 
 
Wer in die 2. Bundesliga aufsteigt, entscheidet das DFB-Präsidium (§ 56 der DFB-
Spielordnung). 
 
 

§ 5 
Spieljahr und Spielplanungen 

 
1. Das Ende eines Spieljahres und der Beginn eines neuen Spieljahres werden vom 

Ligaverband bestimmt, nachdem der Rahmenterminkalender für das jeweilige 
Spieljahr von den zuständigen Gremien nach §§ 16a und 48 der Satzung des DFB 
beschlossen worden ist.  

 
2. Die Meisterschaftsspiele der Lizenzligen werden nach einem vom Ligaverband 

ausgearbeiteten Spielplan mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Grundlage dieses 
Spielplanes ist der Rahmenterminkalender des DFB, dessen Erstellung im 
Einvernehmen mit dem Ligaverband erfolgt. Im Übrigen wird nach den Richtlinien zur 
Spielordnung verfahren. Weiterhin sind die DFB-Spielordnung und die 
Durchführungsbestimmungen für die Bundesspiele des DFB zu beachten. 

 
 

§ 6 
Zusammenlegung von Bundesspielen 

 
Die Zusammenlegung von Meisterschafts- und Pokalspielen auf einen Spieltag an einem 
Spielort ist nicht statthaft. Konkurrieren Pflichtspiele von 
Lizenzvereinen/Kapitalgesellschaften am gleichen Ort, so haben grundsätzlich die 
Regelspieltage des Rahmenterminkalenders Vorrang vor Nachholterminen.  
 
Konkurrieren Pokalspiele von Lizenzvereinen/Kapitalgesellschaften am gleichen Ort, so hat 
der veranstaltende Verein/Kapitalgesellschaft der höheren Spielklasse den Vorrang. Bei 



Stand: 09.10.2007  6 

Gleichklassigkeit entscheidet im Falle nicht zu erzielender Einigung unter den beteiligten 
Vereinen/ Kapitalgesellschaften das Los. 
 
Freundschaftsspiele von Lizenzvereinen/Kapitalgesellschaften können nur ausgetragen 
werden, wenn sie vor Ort nicht mit Pflichtspielterminen von 
Lizenzvereinen/Kapitalgesellschaften konkurrieren.  
 
Pflichtspiele sind Meisterschaftsspiele, Pokalspiele und europäische Wettbewerbsspiele. 
Aus übergeordneten Gesichtspunkten kann der Ligaverband eine andere Regelung treffen. 
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§ 7 

Spiele um den DFB-Vereinspokal 
 
Die Spiele um den DFB-Vereinspokal werden vom Spielausschuss des DFB geleitet. Die 
Teilnahmebedingungen ergeben sich aus der Satzung sowie den Ordnungen und 
Durchführungsbestimmungen des DFB in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
 
Die Vereine und Kapitalgesellschaften der Bundesliga und der 2. Bundesliga sind 
verpflichtet, an den Spielen um den DFB-Vereinspokal teilzunehmen. 
 
 

§ 8 
Teilnahme an internationalen Klubwettbewerben 

 
Die Teilnahme an internationalen Klubwettbewerben der FIFA und der UEFA richtet sich 
nach deren Qualifikationskriterien. Die Meldung erfolgt durch den DFB im Einvernehmen mit 
dem Ligaverband. 
 
 

§ 9 
Freundschaftsspiele und -turniere 

 
1. Freundschaftsspiele sind dem Ligaverband zu melden. § 6 dieser Ordnung gilt 

entsprechend. Spielvermittler müssen im Besitz einer gültigen Lizenz der FIFA oder 
UEFA sein. 

 
2. Pflichtspiele der Lizenzligen haben Vorrang vor Freundschaftsspielen.  
 
3.  Spiele gegen ausländische Mannschaften bedürfen der vorherigen Genehmigung des 

Ligaverbandes. Grundlage für die Genehmigung sind die Richtlinien für internationale 
Freundschaftsspiele unter Verwendung des Antragsformulars. 
Vereine/Kapitalgesellschaften, die Spiele ohne Genehmigung austragen, werden 
nach § 7 Nr. 1 a) der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB bestraft.  

 
4. Freundschaftsspielen im Ausland kann die Zustimmung verweigert werden, wenn 

nicht ausdrücklich vertraglich vereinbart ist, dass die Fernsehrechte für eine 
Ausstrahlung in Deutschland auch dem deutschen Verein bzw. der 
Kapitalgesellschaft übertragen werden. Die §§ 9 bis 11 der Ordnung für die 
Verwertung kommerzieller Rechte (OVR) des Ligaverbandes finden Anwendung.  

 
5. Nehmen an einem Freundschaftsturnier Mannschaften aus mehr als zwei 

Nationalverbänden teil, so muss die Genehmigung zwei Monate vor dem 
Austragungsdatum bei der UEFA über den Ligaverband beantragt werden. 

 Wenn eine oder mehrere Mannschaften einer anderen Konföderation als der UEFA 
angehören, ist die Genehmigung der FIFA notwendig. 

 
6. Für alle sportlichen Vergehen deutscher Spieler, Mannschaften und 

Vereine/Kapitalgesellschaften bei der Austragung von Spielen gegen ausländische 
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Mannschaften außerhalb des DFB-Bereichs gilt die Rechts- und Verfahrensordnung 
des DFB. 

 
7. Spiele ausländischer Mannschaften untereinander, die weder im DFB-Bereich 

ansässig noch den Mitgliedsverbänden des DFB angeschlossen sind, dürfen Vereine 
und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen nicht veranstalten. 

 
 

§ 10 
Schiedsrichteransetzung 

 
Zu allen Bundesspielen werden Schiedsrichter und Schiedsrichter-Assistenten sowie 
gegebenenfalls vierte Offizielle vom DFB-Schiedsrichter-Ausschuss angesetzt.  
 
Der Ligaverband hat gegen die Ansetzung von Schiedsrichtern ein Einspruchsrecht beim 
Schiedsrichter-Ausschuss (§ 4 Abs. 5 DFB-Schiedsrichterordnung).  
 
Im Übrigen gilt § 57 der DFB-Spielordnung. 
 
 

§ 11 
Spielereinsatz in Lizenzmannschaften 

 
1. Grundsatz 
 

In Lizenzmannschaften dürfen grundsätzlich nur Lizenzspieler spielen. 
 

Zum Nachweis der Spielberechtigung führt der Ligaverband für jeden Lizenzverein oder die 
Kapitalgesellschaft eine Spielberechtigungsliste, die dem Lizenznehmer zugestellt wird. 
Aus ihr muss erkennbar sein, ab welchem Zeitpunkt der einzelne Spieler für den 
Lizenznehmer die Spielberechtigung besitzt. Außerdem müssen der Name, der Vorname, 
das Geburtsdatum, der Status und die Staatsangehörigkeit sowie die Rückennummer des 
Spielers enthalten sein. Spieler, die nicht auf der aktuellen Spielberechtigungsliste 
eingetragen sind, besitzen keine Spielberechtigung und können nicht eingesetzt werden.  

 
 
2. Ausnahmen 
 

a) bleibt frei 
 
b) Nach § 53 Nr. 2 der DFB-Spielordnung gilt für den Einsatz von Amateuren 

und Vertragsspielern folgende Regelung: 
 
In Spielen einer Lizenzmannschaft dürfen sich bis zu drei vereinseigene 
Amateure und Vertragsspieler gleichzeitig im Spiel befinden. Dies gilt 
entsprechend für den Einsatz von Amateuren und Vertragsspielern des 
Muttervereins in Spielen der Kapitalgesellschaft. 
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Hat eine Lizenzmannschaft wegen Erkrankung und/ oder Verletzung der im 
übrigen spielberechtigten Lizenzspieler weniger als vierzehn Spieler zur 
Verfügung, so kann der hiervon betroffene Verein bzw. Mutterverein und 
Kapitalgesellschaft gemeinsam beim Ligaverband beantragen, 
ausnahmsweise mehr als drei vereinseigene Amateure / Vertragsspieler 
einsetzen zu dürfen. 
 

c) Nach § 53 a der DFB-Spielordnung gilt für den Spielereinsatz in 
Lizenzspieler-Mannschaften in Spielen des DFB-Vereinspokals folgende 
Regelung: 

  
(1) Jeder Verein/Kapitalgesellschaft ist verpflichtet, zwölf Lizenzspieler 
deutscher Staatsangehörigkeit unter Vertrag zu halten. 
 
(2) Die am DFB-Vereinspokal teilnehmenden Vereine und 
Kapitalgesellschaften müssen im Rahmen der Förderung der 
Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball eine Mindestanzahl lokal 
ausgebildeter Spieler als Lizenzspieler unter Vertrag haben. Lokal 
ausgebildete Spieler können „vom Club ausgebildet“ oder „vom Verband 
ausgebildet“ sein. Voraussetzung ist, dass nicht mehr als die Hälfte der 
Spieler vom Verband ausgebildet ist. 
In der Spielzeit 2006/2007 müssen mindestens vier, in der Spielzeit 
2007/2008 mindestens sechs und in der Spielzeit 2008/2009 mindestens 
acht lokal ausgebildete Spieler bei dem Verein/der Kapitalgesellschaft als 
Lizenzspieler unter Vertrag stehen. 
Ein vom Club ausgebildeter Spieler ist ein Spieler, der in drei 
Spielzeiten/Jahren im Alter zwischen 15 und 21 Jahren für den Verein/die 
Kapitalgesellschaft spielberechtigt war. Ein vom Verband ausgebildeter 
Spieler ist ein Spieler, der in drei Spielzeiten/Jahren im Alter zwischen 15 und 
21 Jahren für einen Verein/eine Kapitalgesellschaft im Bereich des DFB 
spielberechtigt war. 
 
(3) Bei Vereinen und Kapitalgesellschaften, die zur Spielzeit 2006/2007 
in die 2. Bundesliga aufsteigen, gilt folgende Übergangsregelung: Es müssen 
mindestens zwei lokal ausgebildete Spieler auf der Spielberechtigungsliste 
eingetragen sein. Ein vom Club ausgebildeter Spieler muss nicht darunter 
sein. Im zweiten Jahr der Zugehörigkeit muss mindestens einer von 
mindestens vier lokal ausgebildeten Spielern vom Club ausgebildet sein (1+3 
Regelung), im dritten Jahr mindestens drei von sieben (3+4 Regelung) und im 
vierten Jahr mindestens vier von acht (4+4 Regelung).  
Für Aufsteiger zur Spielzeit 2007/2008 gilt vorstehende abgestufte 
Regelung beginnend mit der 1+3 Regelung bereits ab dem ersten Jahr der 
Zugehörigkeit. 
Für Aufsteiger zur Spielzeit 2008/2009 gilt im ersten Jahr der 
Zugehörigkeit die 3+4 Regelung, im zweiten Jahr die 4+4 Regelung. 
Aufsteiger zur Spielzeit 2009/2010 müssen bereits im ersten Jahr der 
Zugehörigkeit die 4+4 Regelung erfüllen. 
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(4) Der Nachweis über die Erfüllung von Abs. (1) bis (3) ist durch Vorlage 
der aktuellen Spielberechtigungsliste des Ligaverbandes zu führen. 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Ligaverbandes und § 53 Nr. 2. der 
DFB-Spielordnung. 

 
d) In Freundschaftsspielen und in internationalen Wettbewerbsspielen können 

auf Antrag der betroffenen Vereine bzw. Kapitalgesellschaften Gastspieler 
eingesetzt werden, soweit dem die Wettbewerbsbestimmungen nicht 
entgegenstehen. Den Anträgen sind die Freistellungserklärungen des 
abstellenden Vereins bzw. der abstellenden Kapitalgesellschaft beizufügen. 
Bei Spielern anderer Mitgliedsverbände der FIFA ist für den Fall der 
Nichtvorlage der Zustimmung oder bei Zweifel an der Zustimmung des 
Vereins die Einwilligung des zuständigen Nationalverbandes erforderlich. 
Gleiches gilt sinngemäß für den Einsatz vereinseigener Amateure / 
Vertragsspieler. Dabei gelten Amateure und Vertragsspieler des 
Muttervereins als vereinseigene Spieler der Kapitalgesellschaft. Der 
Ligaverband entscheidet. 

 
3. Spieleraustausch 
 

a) Während des ganzen Spiels (einschließlich einer eventuellen Verlängerung) 
dürfen drei Spieler ausgetauscht werden. 

 
b) Der Austausch ist nur während einer Spielunterbrechung zulässig und kann 

nicht rückgängig gemacht werden. 
 
c) Ein des Feldes verwiesener Spieler kann nicht ausgetauscht werden. 
 
d) Alle für den Austausch vorgesehenen Spieler sind auf dem 

Spielberichtsformular aufzuführen. Andere Spieler dürfen nicht eingesetzt 
werden. 

 
 
4. Freundschaftsspiele 
 

a) Für Freundschaftsspiele dürfen die beteiligten Vereine und 
Kapitalgesellschaften vor Beginn eines Spieles weitergehende 
Ausnahmeregelungen von den Vorschriften Nrn. 2 und 3 dieser Ordnung 
treffen. 

 
b) Lizenzspieler dürfen nur in oder gegen Mannschaften spielen, deren Vereine 

oder Kapitalgesellschaften einem Nationalverband der FIFA angehören. 
Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Ligaverbandes. 

 
c) Lizenzspieler dürfen in Spielen ausländischer Mannschaften nicht mitwirken. 

Für die Teilnahme an Freundschaftsspielen kann der Ligaverband mit 
Zustimmung des Vereins oder Kapitalgesellschaft, für den bzw. die der 
Spieler spielberechtigt ist, Ausnahmegenehmigungen erteilen. 
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d) Lizenzspieler können an Abschiedsspielen, Benefizspielen und 
Wohltätigkeitsspielen etc. teilnehmen, wenn dazu die vorherige Zustimmung 
des Vereins bzw. der Kapitalgesellschaft, für den bzw. die sie eine 
Spielberechtigung besitzen, und die des Ligaverbandes vorliegt. Die 
Zustimmung kann aus übergeordneten Gesichtspunkten verweigert werden. 

 
 

§ 12 
Rechtsprechung 

 
Für alle Vorkommnisse in den Bundesspielen und für alle Vergehen gegen die Spielordnung 
des DFB und des Ligaverbandes sowie für Einsprüche gegen die Spielwertung von 
Bundesspielen, außerdem für finanzielle Streitigkeiten aus Anlass der Durchführung von 
Bundesspielen sind die Rechtsorgane des DFB nach dessen Rechts- und Verfahrensordnung 
allein zuständig. Für Lizenzspieler sind in jedem Falle die Rechtsorgane des DFB zuständig.  
 
 

§ 13 
Einspruch gegen Spielwertung 

 
Nach § 17 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB gilt bei Einspruch gegen die 
Spielwertung folgende Regelung: 
 

1. Einsprüche gegen die Wertung von Bundesspielen müssen innerhalb von zwei Tagen 
nach Ablauf des Tages, an dem das Spiel stattgefunden hat, bei der DFB-
Zentralverwaltung schriftlich eingelegt und in kurzer Form begründet werden. In 
besonderen Fällen kann der Ligaverband und bei Spielen um den DFB-Vereinspokal 
der Spielausschuss die Einspruchsfrist abkürzen.  
 
Der Einspruch kann nur mit Zustimmung des DFB-Kontrollausschusses 
zurückgenommen werden. 
 
Innerhalb der Einspruchsfrist muss die Einspruchsgebühr von € 500,00 an den DFB 
eingezahlt sein; sonst ist der Einspruch unwirksam. 
 
Einspruchsberechtigt sind die Vereine bzw. Kapitalgesellschaften der an einem Spiel 
beteiligten Mannschaften.  
 

2. Einsprüche gegen die Spielwertung können u.a. mit folgender sachlicher Begründung 
erhoben werden: 

 
a) Mitwirkung eines nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers bei der 

gegnerischen Mannschaft. 
   

Nicht einsatzberechtigt ist insbesondere ein Spieler, der nicht auf der von der 
DFL herausgegebenen Spielberechtigungsliste der Lizenzmannschaft 
aufgeführt ist. 
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Wird ein Spieler, der auf der Spielberechtigungsliste steht, nicht innerhalb der 
nach den Bestimmungen vorgesehenen Frist auf dem Spielberichtsbogen 
eingetragen, entscheiden im Einzelfall die Rechtsinstanzen des DFB über die 
Spielwertung oder darüber, ob lediglich eine andere Maßnahme angemessen 
ist.  

 
b) Schwächung der eigenen Mannschaft durch einen während des Spiels 

eingetretenen Umstand, der unabwendbar war und nicht mit dem Spiel und 
einer dabei erlittenen Verletzung im Zusammenhang steht. 

 
c) Regelverstoß des Schiedsrichters, wenn der Regelverstoß die Spielwertung 

als verloren oder unentschieden mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinflusst 
hat.  

 
d) Mitwirkung eines gedopten Spielers.  
  

In Abänderung von Nr. 1 ist der Einspruch innerhalb von zwei Tagen nach 
Kenntnis der Benachrichtigung durch die Dopingkommission einzulegen. 
 
Wird der Einspruch auf ein behauptetes Dopingvergehen gestützt, ohne dass 
dem Vorwurf eine in dem betreffenden Spiel durchgeführte Dopingkontrolle 
zugrunde liegt, ist der Einspruchsführer in vollem Umfang beweispflichtig 
dafür, dass ein Dopingvergehen vorlag. Es gilt die Frist gemäß Absatz 1, die 
jedoch zwei Wochen nach dem betreffenden Spiel endet. 
 

 e) Spielmanipulation. 
   

In Abänderung von Nr. 1 ist der Einspruch innerhalb von zwei Tagen nach 
Kenntnis von Tatsachen, die einen hinreichenden Tatverdacht ergeben, 
spätestens jedoch bis zum Vortag des viertletzten Spieltages einzulegen. Die 
nachträgliche Erlangung weiterer Tatsachen oder neuer Beweismittel setzt 
keine neue Frist in Gang. 
Für die letzten vier Spieltage der Lizenzligen verbleibt es bei der Frist der Nr. 
1. Auf Spielwiederholung abzielende Einsprüche sind in diesen Fällen nicht 
mehr zulässig. 
 

3. Über den Einspruch entscheidet in erster Instanz das Sportgericht, als 
Berufungsinstanz das Bundesgericht. Für die Berufung gilt Nr. 1 Absatz 2 und 3 
entsprechend mit der Maßgabe, dass die Berufungsgebühr € 1000,00 beträgt. 

 
4. War in einem Spiel ein Spieler nicht spiel- oder einsatzberechtigt, so ist das Spiel für 

die Mannschaft, die diesen Spieler schuldhaft eingesetzt hatte, mit 0:2 verloren und 
für den Gegner mit 2:0 gewonnen zu werten, es sei denn, das Spiel war nach dem 
Einsatz des nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers noch nicht durch den 
Schiedsrichter fortgesetzt. In diesem Fall bleibt die Spielwertung bestehen. Nr. 2 a) 
Abs. 3 bleibt unberührt. 

 
5. a) Hat in einem Spiel in einer Mannschaft ein gedopter Spieler mitgewirkt und 

ist dieser Spieler wegen Dopings bestraft worden, oder weigert sich ein 
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Spieler schuldhaft, sich einer Dopingkontrolle zu unterziehen, so wird dieses 
Spiel für seine Mannschaft, falls sie das Spiel gewonnen oder unentschieden 
gespielt hat, mit 0:2 Toren als verloren gewertet. Für den Gegner bleibt die 
Spielwertung vorbehaltlich der Regelung in Absatz 2 bestehen. Von dieser 
Spielwertung kann bei Vorliegen besonderer Umstände zugunsten der 
Mannschaft des gedopten Spielers abgewichen werden. Es kann in diesem 
Fall alternativ erkannt werden auf: 
• Bestätigung der ursprünglichen Spielwertung; 
• teilweise Aberkennung der von der Mannschaft des gedopten Spielers 

mit dem Spiel gewonnenen Punkte unter Beibehaltung des 
Torergebnisses; 

• Spielwiederholung. 
 

In Abweichung von Absatz 1, Satz 2 wird das Spiel mit 2:0 Toren für den 
Gegner als gewonnen gewertet, wenn der Einsatz des gedopten Spielers den 
Ausgang des Spiels als unentschieden oder als für den Gegner verloren mit 
hoher Wahrscheinlichkeit beeinflusst hat. Sätze 3 und 4 des Absatzes 1 
finden in diesem Fall keine Anwendung. 
 

b) Hat beim Gegner ebenfalls ein gedopter und dafür bestrafter Spieler 
mitgewirkt oder weigert sich dort ebenfalls ein Spieler schuldhaft, sich einer 
Dopingkontrolle zu unterziehen, so wird das Spiel auch dem Gegner mit 0:2 
Toren als verloren gewertet; es gilt a), Absatz 1, Sätze 3 und 4 entsprechend.  

 
c) Wird der Verein bzw. die Kapitalgesellschaft wegen eines Vergehens gemäß 

§ 7 Nr. 1 i) der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB bestraft, ohne dass 
gegen den Spieler ein strafbarer Tatbestand des Dopings vorliegt, so gelten 
für die Wertung des Spiels a), Absatz 1, Sätze 1 und 2 oder Absatz 2. 

 
d) Liegt ein Dopingfall vor, ohne dass Spieler und Verein bzw. 

Kapitalgesellschaft ein Verschulden vorgeworfen werden kann, ist das Spiel 
zu wiederholen.  

 
6. Wird auf Spielwiederholung erkannt, ist das Spiel grundsätzlich am gleichen Ort neu 

auszutragen. 
 
 

§ 13a 
Einspruch bei Spielmanipulationen 

 
Nach § 17a der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB gilt bei Einspruch bei 
Spielmanipulationen folgende Regelung: 
 
1. Ein Einspruch gegen die Spielwertung ist zusätzlich zu Sanktionen mit der 

Begründung statthaft, dass eine Spielmanipulation vorliegt, die das Spielergebnis 
beeinflusst hat; der Einspruchsberechtigte hat den Nachweis der Spielmanipulation 
zu führen. 
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2. Bei einem infolge nachgewiesener, ergebnisbeeinflussender Manipulation 
begründeten Einspruch gegen eine Spielwertung kann entweder auf 
Spielwiederholung oder Spielwertung entsprechend § 17 Nr. 5 der Rechts- und 
Verfahrensordnung des DFB, § 12 b) Nr. 2 der Spielordnung des DFB erkannt 
werden. Hat die Manipulation ausschließlich auf die Höhe des Spielergebnisses, 
jedoch nicht auf den Ausgang des Spiels Einfluss, so führt dies in der Regel nicht zu 
einer Spielwiederholung oder Spielwertung. § 10 Nr. 3 Rechts- und 
Verfahrensordnung des DFB bleibt unberührt. 

 
 

§ 14 
Verzicht, Nichtantreten, verspätetes Antreten, Spielabbruch 

 
Nach § 18 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB gilt im Verfahren bei 
Nichtaustragung eines Bundesspieles (Verzicht, Nichtantreten, verspätetes Antreten, 
Spielabbruch) folgende Regelung: 
 
1. Der Verzicht auf ein Bundesspiel durch einen Teilnehmer ist ausgeschlossen. 
 
2. Wer schuldhaft zu einem Bundesspiel nicht antritt, ist Verlierer, sein Gegner Sieger 

des Bundesspiels. Das Spiel wird mit 2:0 Toren für den Sieger gewertet. Das 
Nichtantreten kann nicht damit entschuldigt werden, dass der Nichtantretende 
vorbringt, unter Benutzung nicht öffentlicher Verkehrsmittel angereist und dabei 
durch Unfall aufgehalten worden zu sein.  
 
In einem Wettbewerb, der nach dem Pokalsystem mit Hin- und Rückspiel 
durchgeführt wird, scheidet eine schuldhafte nicht angetretene Mannschaft in jedem 
Fall aus; der Spielgegner ist qualifiziert. 
 

3. Tritt eine Mannschaft zu einem Spiel nicht rechtzeitig an, so hat der Gegner die 
Pflicht, bis zu 45 Minuten zu warten. Nach Ablauf dieser Zeit ist er berechtigt, das 
Spiel nicht auszutragen. Das Spiel wird für die säumige Mannschaft mit einem 
Torverhältnis von 0:2 als verloren gewertet. Außerdem kann das Sportgericht gegen 
den säumigen Verein bzw. die säumige Kapitalgesellschaft auf eine Geldstrafe und 
Ersatzleistung zugunsten des Gegners für entstandene Kosten – insbesondere 
Reise-, Reklame-, Schiedsrichter- und Platzkosten – erkennen. 
 
Wird das Spiel gleichwohl nach Ablauf dieser 45 Minuten noch ausgetragen, so wird 
es entsprechend seinem Ausgang gewertet.  
 
Fällt ein Spiel aus, weil eine Mannschaft durch höhere Gewalt an der Austragung 
gehindert ist, so ist es von der spielleitenden Stelle neu anzusetzen. Ob höhere 
Gewalt vorlag, entscheidet im Zweifelsfall das Sportgericht.  
 
Im Falle des Nichtantretens einer Mannschaft ist eine Verhandlung über den 
Einwand der höheren Gewalt nicht erforderlich, wenn der Spielgegner gegenüber 
dem Vorsitzenden des Sportgerichts die Berechtigung des Einwandes schriftlich 
anerkennt. 
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4. Wird ein Bundesspiel ohne Verschulden beider Mannschaften vorzeitig 
abgebrochen, so ist es an demselben Ort zu wiederholen. Trifft eine Mannschaft 
oder ihren Verein oder beide Vereine ein Verschulden an dem Spielabbruch, ist das 
Spiel dem oder den Schuldigen mit 0:2 Toren für verloren, dem Unschuldigen mit 2:0 
Toren für gewonnen zu werten. Hat der Unschuldige im Zeitpunkt des Abbruchs ein 
günstigeres Ergebnis erzielt, so wird dieses Ergebnis gewertet. Dies gilt 
entsprechend, wenn eine Kapitalgesellschaft beteiligt ist. 
 

5. Ist ein auf dem Spielfeld verlorenes Spiel für den Verlierer nachträglich rechtskräftig 
als gewonnen gewertet worden, so wird das Spielergebnis 2:0 eingesetzt. Gleiches 
gilt, wenn ein unentschiedenes Spiel für eine Mannschaft als gewonnen und für die 
andere als verloren gewertet wird. Ist ein Verein oder eine Kapitalgesellschaft 
gesperrt und damit gehindert, angesetzte Spiele auszutragen, so werden die 
dadurch ausfallenden Spiele für den Verein bzw. die Kapitalgesellschaft als mit 0:2 
verloren gewertet. 

 
6.  Die Entscheidung über die Spielwertung treffen die Rechtsorgane des DFB. 

 
Wird auf Spielwiederholung gemäß § 17 Nr. 2 c) der DFB-Rechts- und 
Verfahrensordnung erkannt, wird die rechtskräftige Entscheidung zur 
abschließenden Beurteilung der FIFA vorgelegt. 
 

7.  Ein Spiel ist vom Schiedsrichter anzupfeifen, wenn zur festgesetzten Anstoßzeit 
mindestens sieben Spieler jeder Mannschaft auf dem Spielfeld sind. 
 
Der Schiedsrichter kann auf Wunsch des Spielführers einer Mannschaft ein Spiel 
abbrechen, wenn diese Mannschaft durch Ausscheiden weniger als sieben Spieler 
auf dem Feld hat und das Ergebnis für den Gegner lautet. Das Spiel wird für den 
Gegner mit drei Punkten als Spielabbruch gewertet. 

 
 

§ 15 
Feldverweis, Feldverweis nach zwei Verwarnungen (gelb-rot) und Verwarnung 

 
1. Nach § 4 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB gilt für eine vorläufige Sperre 

bei Feldverweis (rote Karte) folgende Regelung: 
 

a) Bei einem Feldverweis (rote Karte) ist der Spieler bis zur Entscheidung durch 
die zuständige Instanz gesperrt, ohne dass es eines besonderen Verfahrens 
oder einer besonderen Benachrichtigung bedarf. Ausgenommen von der 
vorgenannten Regelung sind Feldverweise in Länderspielen, UEFA-
Wettbewerben, weiteren offiziellen internationalen Wettbewerben, wie z.B. 
UEFA Intertoto Cup (UIC) und Hallen-Fußballspielen. Auf Antrag des 
Kontrollausschusses kann der Vorsitzende des Sportgerichtes einen Spieler, 
der in einem solchen Spiel des Feldes verwiesen worden ist, im Wege der 
einstweiligen Verfügung vorläufig sperren. Eine zu erwartende, bereits 
erfolgte oder abgelehnte Bestrafung dieses Spielers nach den 
Bestimmungen der FIFA oder UEFA hindert nicht seine Bestrafung nach den 
Bestimmungen des DFB. 
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§ 11 bleibt unberührt. 
 

b) Erfolgt ein Feldverweis eines Spielers (rote Karte) einer deutschen 
Mannschaft bei einem Spiel im Ausland, so kann bei der zuständigen Instanz 
beantragt werden, die vorläufige Sperre bis zur Ermittlung des Tatbestandes 
auszusetzen.  

 
2. Für Feldverweise nach zwei Verwarnungen (gelb-rote Karte) und das 

Einspruchsverfahren gilt gemäß § 11 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB 
folgende Regelung: 

 
a) Wird ein Spieler in einem Bundesspiel, einem Qualifikationsspiel zum Liga-

Hallen-Pokal oder während dieses Endturniers infolge zweier Verwarnungen 
(gelb/rot) im selben Spiel des Feldes verwiesen, so ist er für das Bundesspiel 
oder das Hallenspiel der gleichen Wettbewerbskategorie, das dem Spiel 
folgt, in welchem er des Feldes verwiesen worden war, gesperrt. 
 
Der Vollzug der Sperre wegen eines Feldverweises nach zwei Verwarnungen 
ist nach Ablauf des nachfolgenden Spieljahres nicht mehr zulässig. 
 

b) Wird ein Spieler in einem Meisterschaftsspiel der Lizenzligen, Regionalliga 
oder Junioren-Bundesliga infolge zweier Verwarnungen (gelb/rot) im selben 
Spiel des Feldes verwiesen, ist er bis zum Ablauf der automatischen Sperre 
auch für das jeweils nächstfolgende Meisterschaftsspiel jeder anderen 
Mannschaft seines Vereins/Kapitalgesellschaft gesperrt, längstens jedoch 
bis zum Ablauf von zehn Tagen. 

 
c) Gegen eine nach Nr. 2 a) verwirkte Sperre ist ein Einspruch beim DFB-

Sportgericht nur dann zulässig, wenn ein offensichtlicher Irrtum des 
Schiedsrichters nachgewiesen wird. 
 
Einspruchsberechtigt ist der betroffene Spieler. 
 
Der Einspruch des Spielers muss schriftlich eingelegt werden und spätestens 
an dem dem Spieltag folgenden Tag bei der DFB-Zentralverwaltung 
eingegangen sein. Ist dieser Tag ein Samstag, Sonntag oder gesetzlicher 
Feiertag, läuft die Frist um 10.00 Uhr am ersten darauffolgenden Werktag 
ab. Das DFB-Sportgericht entscheidet endgültig. 

 
3. Verwarnung (gelbe Karte) 
 

a) Ein Spieler einer Lizenzmannschaft, den der Schiedsrichter in fünf 
Pflichtspielen durch Vorweisen der gelben Karte verwarnt hat, ist für das 
Pflichtspiel gesperrt, das dem Spiel folgt, in welchem die fünfte Verwarnung 
verhängt worden ist. Eine Übertragung auf das neue Spieljahr ist 
ausgeschlossen.  
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Pflichtspiele in diesem Sinne sind Meisterschaftsspiele der Lizenzligen. 
Sonstige Sperrstrafen hemmen eine Sperre gemäß Absatz 1 mit der Folge, 
dass die Sperre gemäß Absatz 1 im Anschluss an die Sperre verbüßt wird.  

 
b) Erhält ein Spieler in einem Spieljahr nach einer verwirkten Sperre fünf 

weitere Verwarnungen, so ist er für das nächste Pflichtspiel gesperrt.   
 

c) Im Falle eines Feldverweises, auch eines Feldverweises nach zwei 
Verwarnungen gilt eine im gleichen Spiel ausgesprochene Verwarnung als 
verbraucht und wird nicht registriert. Auf die übrigen bis dahin verhängten 
Verwarnungen bleibt der Feldverweis ohne Bedeutung.  

 
d) Gemäß § 43 Nr. 4 der DFB-Spielordnung gilt bei Spielen im DFB-Vereinspokal 

die Regelung, dass ein Spieler einer Lizenzmannschaft, der in der Endrunde 
des DFB-Vereinspokals fünfmal durch Vorweisen der gelben Karte verwarnt 
wurde, für das nächste Spiel dieser Endrunde gesperrt ist, an dem seine 
Mannschaft teilnimmt. Die Übernahme einer Verwarnung oder bereits 
verwirkten Sperre in die Pokalendrunde des nächsten Spieljahres entfällt. 
Absatz c) findet Anwendung.  

 
e) Die Vereine, Kapitalgesellschaften und Spieler sind für die Einhaltung 

vorstehender Bestimmungen verantwortlich.  
 

f) Für das Einspruchsverfahren gegen eine Verwarnung gilt nach § 12 der 
Rechts- und Verfahrensordnung des DFB folgende Regelung: 

 
Gegen eine nach Regel 12 in Meisterschaftsspielen der Lizenzligen, 
Regionalliga und sowie in Vereinspokalspielen des Deutschen Fußball-Bundes 
auf DFB-Ebene gegen einen Spieler verhängte Verwarnung ist ein Einspruch 
beim DFB- Sportgericht nur dann zulässig, wenn sich der Schiedsrichter in der 
Person des Spielers geirrt hat. Der Einspruch muss schriftlich eingelegt 
werden und spätestens an dem dem Spieltag folgenden Tag bei der für das 
DFB-Sportgericht zuständigen Geschäftsstelle eingegangen sein. Das DFB-
Sportgericht entscheidet endgültig. 

 
 

§ 16 
Spielberechtigung der Lizenzspieler  
bei Vereinsverschmelzung (Fusion) 

 
1. Fusion durch Neubildung 
 
 Fusioniert ein Lizenzverein mit einem anderen Verein, indem sich beide Vereine 

auflösen und einen neuen Verein gründen, ist dieser neue Verein in die nach Maßgabe 
der Bestimmungen des zuständigen Mitgliedsverbandes vorgesehene Spielklasse 
einzuordnen. Die Spielberechtigung von Amateuren und Vertragsspielern für den 
neuen Verein richtet sich nach den Bestimmungen des betreffenden 
Mitgliedsverbandes. 
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2. Fusion durch Aufnahme 
 
 Fusioniert ein Verein mit einem anderen Verein in der Weise, dass nur einer der 

beiden Vereine sich auflöst und in dem anderen Verein aufgeht, so nimmt dieser 
andere Verein am Spielbetrieb der Spielklasse teil, für die er sich im abgelaufenen 
Spieljahr sportlich qualifiziert hatte. 

 
 Ist und bleibt dieser Verein für die Lizenzligen lizenziert, werden die 

Spielberechtigungszeiten von Amateuren und Vertragsspielern des aufgelösten 
Vereins auf diesen Verein übertragen. War der aufgelöste Verein ein Verein der 
Lizenzligen, erhalten die Lizenzspieler eine sofortige Spielberechtigung für den 
anderen Verein. Die Bestimmungen der Lizenzordnung Spieler (LOS) bleiben hiervon 
unberührt. 

 
 Im Übrigen richtet sich die Spielberechtigung bei einer Fusion nach den 

Bestimmungen der Lizenzordnung Spieler (LOS) und der DFB-Spielordnung. 
 
 Die Fusion wirkt spieltechnisch für das ihr folgende Spieljahr, wenn die Fusion 

spätestens am 1.3. eines Jahres dem Ligaverband angezeigt und bis zum folgenden 
30.6. der Auflösungsbeschluss der Mitgliederversammlung des/der auflösenden 
Vereins / Vereine vorgelegt und ein Nachweis über die Eintragung der Auflösung(en) 
im Vereinsregister erbracht wird. Zusätzlich ist ein notariell abgeschlossener 
Fusionsvertrag der beteiligten Vereine vorzulegen. In allen übrigen Fällen wirkt die 
Fusion spieltechnisch erst mit Beginn des übernächsten Spieljahres. 

 
3. Spielgemeinschaften 
 
 Die Bildung von Spielgemeinschaften sind für die Spielklassen der Lizenzligen 

ausgeschlossen. 
 
4. Vereinsauflösung 
 
 Wird ein Verein aufgelöst, aus welchen Gründen auch immer, kann ein eventuell neu 

gegründeter Nachfolgeverein keinen Anspruch auf die Spielberechtigung des 
aufgelösten Vereins erheben. 

 
 

§ 17 
Zuständigkeit 

 
1. Der Ligaverband kann nach § 5 seiner Satzung der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH 

Aufgaben zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Wahrnehmung 
übertragen. 

 
 Die DFL übernimmt die sich aus dieser Ordnung zur Leitung des Spielbetriebs der 

Lizenzligen und der Erfüllung der damit zusammenhängenden Aufgaben. 
 

Dazu gehören insbesondere: 
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a) Entscheidungen aller spieltechnischen Fragen 
 

b) Entscheidungen über den Wechsel der Platzanlage 
 

c) Entscheidungen über die Durchführung und Teilnahme an anderen, dem 
Ligaverband übertragenen Wettbewerben 

 
d) Genehmigung von Freundschaftsspielen und –turnieren. 

 
2. Die Entscheidungen der DFL erfolgen nach ihrer Geschäftsordnung. 
 
3. Entscheidungen der DFL ergehen durch Beschluss; ablehnende Entscheidungen sind 

unter Beifügung einer Rechtsmittelbelehrung zu begründen. Die Betroffenen können 
innerhalb von einer Woche nach Zustellung der Entscheidung Beschwerde erheben. 
Dabei vorgebrachte neue Tatsachen innerhalb dieser Ausschlussfrist müssen 
substantiiert und belegt sein. Die Beschwerde ist zu begründen und bei der DFL 
einzulegen, die ihr abhelfen kann. Die Beschwerdefrist kann aus übergeordneten 
Gesichtspunkten abgekürzt werden. 

 
  Wird nicht abgeholfen, kann / können der / die Betroffene (n) nach Zustellung der 

Entscheidung innerhalb von fünf Tagen unter Vortrag neuer Tatsachen Beschwerde 
erheben. Nach Ablauf dieser Ausschlussfrist ist ein neuer Tatsachenvortrag nicht 
mehr zulässig. Die Beschwerde ist zu begründen und beim Vorstand des 
Ligaverbandes einzulegen, der nach Anhörung der Betroffenen und der Vorinstanz 
endgültig entscheidet. § 11 Nr. 5 LO findet entsprechende Anwendung. 

 
 
 

§ 18 
Inkrafttreten 

 
Die vorstehende Fassung der Spielordnung sowie die nachstehende Fassung der Richtlinien 
zur Spielordnung treten mit Wirkung vom 8. Dezember 2006 in Kraft. Gleichzeitig treten die 
bisher geltenden anderweitigen Vorschriften der Spielordnung und der Richtlinien außer 
Kraft. 
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III.  RICHTLINIEN ZUR SPIELORDNUNG 
 
 

§ 1 
Spielfeld und Stadion 

 
1. Platzanlage 
 
Jeder Verein/Kapitalgesellschaft hat die Pflicht, eine ordnungsgemäße Sportplatzanlage 
zur Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, dass die während eines Spieles auftretenden 
Schäden am Spielfeldaufbau unverzüglich behoben werden können. Dies gilt insbesondere 
auch für beschädigte Tore. 
 
Der Spielfeldaufbau erfolgt nach den geltenden Bestimmungen der Fußball-Regeln (Regel 
1) und ist daher von Werbung durch Dritte freizuhalten. Über Ausnahmen befindet der 
Ligaverband.  
 
2. Platzsperre 
 
Wird gegen einen Verein/Kapitalgesellschaft eine Platzsperre verhängt, so sind die in die 
Sperrzeit fallenden Heimspiele auf einem Platz auszutragen, der mindestens 30 Kilometer 
entfernt liegt und nicht ebenfalls einer Platzsperre unterworfen ist.  
Erzielt der Verein/Kapitalgesellschaft, gegen den eine Platzsperre verhängt ist, gegenüber 
den möglichen Einkünften auf seiner Platzanlage Mehreinnahmen, sind diese abzuführen. 
Über die Verwendung entscheidet der Ligaverband.  
 
3. Beschaffenheit 
 
Die Sportplatzanlage muss so beschaffen sein, dass die ordnungsgemäße Durchführung der 
Spiele gewährleistet ist. 
 
Der Schiedsrichter entscheidet über ordnungsgemäßen Platzaufbau und Eignung des 
Balles. Einwendungen hiergegen müssen vor Spielbeginn durch den Spielführer vorgebracht 
werden. Ergänzung mit Wirkung ab der Spielzeit 2009/10: Ausschließlich der vom 
Ligaverband bestimmte Ball ist zu verwenden. 
 
4. Tornetze 
 
Die Tornetze sind freihängend anzubringen. Eisenverstrebungen zur Befestigung der Netze 
an den Torpfosten sind nicht zulässig. Die Netze sind am Boden zu verankern. Die 
Verankerung muss so konstruiert sein, dass eine Gefährdung der Aktiven ausgeschlossen 
ist. Die Netze sind ständig auf ihre Haltbarkeit hin zu überprüfen.  
 
5. Flutlicht 
 
1. Die technischen Voraussetzungen für eine Flutlichtanlage sind in § 6 Nr. 5 der 

Lizenzierungsordnung geregelt. 
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2. Bei Spielunterbrechungen bzw. Spielabbruch im Zusammenhang mit der 
Durchführung eines Flutlichtspiels gelten folgende Grundsätze: 

 
a) Wenn die Beleuchtungsanlage in einem Stadion ausfällt, entscheidet der 

Schiedsrichter des Spiels endgültig über einen Spielabbruch. 
 

b) Ein Spiel darf frühestens 30 Minuten nach Ausfall der Beleuchtung 
abgebrochen werden. Kann der Schaden innerhalb dieser Zeit behoben 
werden, so bleibt das Spiel während dieser Zeit unterbrochen und wird nach 
Instandsetzung der Beleuchtungsanlage fortgesetzt. 

 
c) Kann ein Schaden an der Flutlichtanlage nur teilweise behoben werden, 

entscheidet der Schiedsrichter über die Fortsetzung oder den Abbruch des 
Spiels. 

 
3. Um einen Ausfall der Beleuchtungsanlage zu verhindern oder einen Schaden 

möglichst schnell beheben zu können, haben die Platzvereine folgende 
Vorkehrungen zu treffen: 

 
 Die Beleuchtungsanlage muss jährlich mindestens zweimal, und zwar vor Beginn der 

Vorrunde und vor Beginn der Rückrunde der Meisterschaftsspiele, durch ein 
Fachunternehmen gründlich geprüft und gereinigt werden. 
 
Es sind genügend Ersatzsicherungen bereit zu halten, damit eine sofortige 
Auswechslung von defekten Sicherungen möglich ist.  

 
Die Installationen (Schalter, Sicherungen usw.) sind unter Verschluss zu halten, damit 
Unbefugte keinen Zutritt zu diesen Anlagen haben. 

 
6. Bespielbarkeit 
 
1. Die Vereine/Kapitalgesellschaften mit vereinseigenen Plätzen sind verpflichtet, das 

Spielfeld mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln auch bei schlechter Witterung 
bespielbar zu machen. Vereine/Kapitalgesellschaften ohne vereinseigene Plätze 
sind verpflichtet, beim Platzeigentümer für die Bespielbarkeit des Spielfeldes zu 
sorgen.  

 
2. Der Schiedsrichter ist unmittelbar nach Ankunft am Spielort verpflichtet, bei 

möglicher Unbespielbarkeit des Platzes unverzüglich den Ligaverband in Kenntnis zu 
setzen, damit dieser über die vorzeitige Absetzung des Spiels entscheiden und 
damit eventuell die Anreise der Gastmannschaft verhindern kann. Von der 
Absetzung eines Spieles sind alle Beteiligten sofort zu benachrichtigen.  

 
3. Die Entscheidung über die Bespielbarkeit des Platzes soll vier Stunden vor dem 

angesetzten Spielbeginn durch die Sportplatzkommission getroffen werden. Die 
Unbespielbarkeit des Platzes kann nach diesem Zeitpunkt bis spätestens zwei 
Stunden vor Spielbeginn durch die Kommission nur festgestellt werden, wenn 
zwischenzeitlich eingetretene Witterungseinflüsse die Bespielbarkeit des 
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Spielfeldes entscheidend verschlechtert haben. Über die Entscheidung ist ein 
schriftlicher Bericht an den Ligaverband einzureichen. 

 
4. Die Befugnis des Schiedsrichters, ein angesetztes Spiel unter dem Gesichtspunkt 

einer möglichen Gesundheitsgefährdung der Spieler jederzeit abzusagen, bleibt 
unberührt.  

 
5. Der Schiedsrichter hat in seinem Spielbericht seine Beurteilung der Bespielbarkeit 

festzuhalten.  
 

6. Bereits im Laufe der Woche kann die Sportplatzkommission Platzbesichtigungen 
vornehmen und hat für die Durchführung des Spiels nachteilige Feststellungen dem 
Ligaverband bekannt zugeben, damit dieser über die vorzeitige Absetzung eines 
Spieles entscheiden kann. 
 
Im Übrigen gelten die Richtlinien für die Beurteilung der Bespielbarkeit von 
Platzanlagen im Bereich der Bundesliga und 2. Bundesliga. 
 

7. War eine gemeldete Platzanlage wiederholt nicht bespielbar, so soll der Ligaverband 
die Spiele auf einem neutralen Platz austragen lassen.  

 
8. Über die eventuelle Schließung eines mobilen Stadiondaches wird am Tag vor dem 

Spieltag, spätestens jedoch 4 Stunden vor dem angesetzten Spielbeginn auf 
Vorschlag des Heimvereins durch den Schiedsrichter endgültig entschieden. Die 
Zustimmung des Gegners ist nicht erforderlich. Grundsätzlich muss das Stadiondach 
offen bleiben, ausgenommen, wenn schlechte Witterungsbedingungen eine 
Schließung rechtfertigen. Wird beschlossen, das Stadiondach zu schließen, muss das 
Dach während des gesamten Spieles geschlossen bleiben. Gesetzliche Vorschriften 
bleiben unberührt. 

 
7. Stadionuhr 
 
Zeitanzeiger mit besonderem Laufwerk (2 x 45 Minuten) können in Betrieb genommen 
werden. Der Zeitanzeiger muss in der Stellung 45.00 Minuten bzw. 90.00 Minuten gestoppt 
werden.  
 
8. Stadionbeschallung und Anzeige-/Videotafeln 
 
1. Der Einsatz von Beschallungsanlagen sowie Anzeige- und Videotafeln ist unter den 

Aspekten der Information und Unterhaltung der Stadionbesucher sowie zur 
Vermittlung von Werbebotschaften gestattet. 
 
Der Einsatz dieser Medien hat so zu erfolgen, dass der sportliche Verlauf des Spiels 
nicht beeinträchtigt wird, Spieler und Schiedsrichter/-Assistenten nicht gestört oder 
irritiert werden und das Fair-Play-Gebot, insbesondere gegenüber der 
Gastmannschaft und deren Spielern und Offiziellen, Beachtung findet. Werden über 
diese Medien Werbebotschaften vermittelt, so ist vom Veranstalter sicherzustellen, 
dass diese dem Ansehen der Lizenzligen und des Fußballsports nicht schaden. 
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2. Die Stadionbeschallung darf vor und nach dem Spiel sowie in der Halbzeitpause 
uneingeschränkt zum Einsatz gebracht werden. Während des laufenden Spiels darf 
sie ausschließlich zum Zwecke der Bekanntgabe wesentlicher spielbezogener 
Informationen für die Stadionbesucher, z.B. Ein- und Auswechslungen, genutzt 
werden. Ausgenommen davon sind Spielunterbrechungen nach Torerfolgen, bei 
welchen auch kurze Unterhaltungselemente, z.B. Musikeinspielungen, möglich sind. 
 
Zwischen-, Halbzeit- und Endergebnisse anderer Spiele dürfen bekannt gegeben 
werden. Eine Kommentierung ist untersagt. 
 

3. Anzeige- und Videotafeln dürfen während des gesamten Veranstaltungszeitraums, 
d.h. auch während des laufenden Spiels, zum Einsatz gebracht werden. Die Nutzung 
der Anzeige- und Videotafeln zur Vermittlung von Werbebotschaften in Form von 
Bewegtbildern beschränkt sich auf die Zeiträume vor und nach einem Spiel sowie 
während der Halbzeitpause. 
 
Die Verwendung von Spielbildern der aktuellen Begegnung sowie anderer 
Begegnungen bedarf der Zustimmung des Ligaverbandes, der die Vereine von 
Spieljahr zu Spieljahr über den zur Verfügung stehenden Nutzungsumfang sowie die 
damit verbundenen Bedingungen und Verpflichtungen informiert. 
 

9. Zusätzliche Tribünen 
 
Der Bau von zusätzlichen Tribünen ist nur mit Genehmigung des Ligaverbandes gestattet. 
Die Verantwortung für die Aufstellung und eine sich daraus ergebende Haftung gegenüber 
Dritten hat der Platzverein zu tragen. Nach Erstellung der Zusatztribüne ist durch die 
städtische Bauaufsichtsbehörde an Ort und Stelle eine Kontrolle durchzuführen und das 
Ergebnis dem Ligaverband vorzulegen. 
 
Bei Spielen mit Einnahmenteilung ist bezüglich der anteiligen Kostenübernahme durch den 
Gastverein seine vorherige Zustimmung erforderlich.  
 
 

§ 2 
Spielansetzungen 

 
1. Spieltag/Anstoßzeit 
 
Die Spiele der Lizenzligen finden in der Regel von Freitag bis Sonntag oder 
Dienstag/Mittwoch statt. Der Ligaverband kann Ausnahmen – insbesondere zum Vollzug 
von Verträgen mit Dritten – genehmigen.  
 
Sonntagsspiele in der Bundesliga dürfen erst ab 17.30 Uhr ausgetragen werden.  
 
Die beiden letzten Spieltage der Bundesliga und der 2. Bundesliga sind in jeder Spielklasse 
gleichzeitig anzusetzen. Ausgenommen hiervon sind Spiele, die für die Meisterschaft, den 
Abstieg oder für die Qualifikation für einen offiziellen Wettbewerb ohne Bedeutung sind. 
Dabei sind die Fristen nach Nr. 2. 2. einzuhalten. 
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2. Zeitliche und örtliche Änderungen 
 
1. Bei der Terminplanung haben die Spiele der Bundesliga Vorrang. Die 

Terminkoordination erfolgt durch den Ligaverband.  
 
Danach sind Anträge der Vereine / Kapitalgesellschaften auf Veränderung der 
festgelegten Spieltermine und Anstoßzeiten von den Vereinen / 
Kapitalgesellschaften der Bundesliga fünf Wochen, von denen der 2. Bundesliga vier 
Wochen vor den jeweiligen Spielterminen beim Ligaverband einzureichen.  
 

2. Jede Änderung des Spieltermins, der Anstoßzeit oder des Austragungsortes muss 
der Ligaverband den beteiligten Vereinen / Kapitalgesellschaften mindestens vier 
Tage vorher bekannt geben. Andernfalls können sie die Änderung ablehnen.  

 
3. Der Ligaverband kann aus übergeordneten oder zwingenden organisatorischen 

und/oder sicherheitstechnischen Gründen eine kurzfristige Terminänderung 
vornehmen. 

 
4. Meisterschaftsspiele der Lizenzligen sind auf der vom gastgebenden Verein / der 

Kapitalgesellschaft gemeldeten Platzanlage auszutragen. Jeder 
Verein/Kapitalgesellschaft kann je Spielzeit in höchstens bis zu vier Fällen seine/ihre 
Platzanlage beim Sitz des Vereins/Kapitalgesellschaft oder darüber hinaus 
wechseln. Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, muss es sich um das 
gleiche Stadion handeln. Das Prinzip des wechselseitigen Platzvorteils – mit 
Ausnahme von Derbys – darf dabei nicht verletzt werden. Wird durch den Wechsel 
der Platzanlage ein anderer Mitgliedsverband als der, dem der antragstellende 
Verein/Kapitalgesellschaft angehört, betroffen, ist dieser zu hören. Gleiches gilt für 
Vereine, sofern sie vom Wechsel der Platzanlage betroffen sind. Entsprechende 
Anträge sind spätestens eine Woche nach Bekanntgabe des Spielplans für die 
Vorrunde und für die Rückrunde zu stellen. Über die Anträge entscheidet der 
Ligaverband. 
 
Spiele der Mannschaften einer Kapitalgesellschaft sind grundsätzlich auf einer 
Platzanlage am Sitz des Muttervereins auszutragen. Im Übrigen gelten die 
Bestimmungen für Vereine entsprechend.  
 
Weitergehende Ausnahmen für einen Wechsel der Platzanlage am Sitz des Vereins 
oder darüber hinaus sind nur in besonders begründeten Ausnahmefällen aus 
übergeordnetem Interesse möglich. Der Ligaverband entscheidet.  
 

5. Alle Entscheidungsspiele ohne Hin- und Rückspiel finden auf neutralem Platz statt. 
Neutral ist ein Platz dann, wenn er nicht im Bereich eines der Landesverbände liegt, 
dem die Spielteilnehmer angehören. Den Spielort bestimmt der Ligaverband. Bei 
vorheriger Einigung mit den beteiligten Vereinen/Kapitalgesellschaften kann auch 
ein Platz im Bereich eines der beiden Landesverbände bestimmt werden. Die am 
Endspiel beteiligten Vereine / Kapitalgesellschaften können sich über die 
Austragung auf einem ihrer Plätze einigen. Erfolgt keine Einigung, entscheidet das 
Los über das Heimrecht.  
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3. Absetzung wegen Erkrankung von Spielern 
 
Beantragt ein Verein die Absetzung eines festgesetzten Spieltermins wegen Erkrankung 
und Verletzung von für die Lizenzmannschaft spielberechtigten Spielern, entscheidet 
hierüber der Ligaverband. 
 
Bei der Entscheidung über einen Antrag sind sporttypische Sachverhalte (Verletzungen, 
Sportstrafen, usw.) nicht zu berücksichtigen. 
 
Ein Antrag auf Absetzung ist unverzüglich nach Bekanntwerden der 
Erkrankungen/Verletzungen vorzulegen. Dem Antrag sind die Atteste des/der 
behandelnden Arztes/Ärzte beizufügen. Außerdem sind amtsärztliche Zeugnisse 
vorzulegen. Ist dies nicht möglich, hat der Ligaverband das Recht, einen von ihm 
beauftragten Arzt um einen Untersuchungsbericht zu bitten. Die Kosten trägt der 
antragstellende Verein. 
 
Zusätzlich ist zu prüfen, ob der antragstellende Verein/Kapitalgesellschaft den 
ausnahmsweisen Einsatz von mehr als drei Amateuren/Vertragsspielern in der 
Lizenzmannschaft beantragt hat. Ist dies nicht beantragt worden, muss dies gegenüber dem 
Ligaverband begründet werden. Dem Antrag ist nicht stattzugeben, wenn mehr als 13 
spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte 
Amateure/Vertragsspieler zur Verfügung stehen. Unter diesen müssen sich mindestens 
sieben Lizenzspieler, darunter ein Torwart, befinden. 
 
4. Ausgefallene Meisterschaftsspiele 
 
Ausgefallene und abgebrochene Meisterschaftsspiele müssen grundsätzlich spätestens am 
folgenden spielfreien Dienstag oder Mittwoch angesetzt werden. Der Ligaverband 
bestimmt einen anderen zeitnahen Nachholtermin, wenn an dem darauffolgenden Dienstag 
oder Mittwoch übergeordneter Spielbetrieb stattfindet. Bestehen Zweifel, ob 
übergeordneter Spielbetrieb stattfindet, gilt der jeweilige offizielle Rahmenterminkalender 
des DFB. 
 
5. Spielaufsicht 
 
Der Ligaverband kann die Überwachung eines Spieles durch einen Beauftragten anordnen. 
Die Vereine/Kapitalgesellschaften können beim Ligaverband eine Spielaufsicht auf ihre 
Kosten beantragen. Der Ligaverband gibt den beteiligten Vereinen/Kapitalgesellschaften 
den Beauftragten namentlich bekannt. Dieser setzt sich unmittelbar vor dem Spiel mit dem 
Schiedsrichter in Verbindung und zeichnet nach dem Spiel den Bericht des Schiedsrichters 
gegen. Er ist gemeinsam mit dem Schiedsrichter zuständig für Maßnahmen 
organisatorischer Art, die mit dem Spiel zusammenhängen. Er ist außerdem berechtigt, zum 
Bericht des Schiedsrichters gegenüber dem Ligaverband schriftlich Stellung zu nehmen; im 
Falle besonderer Vorkommnisse ist er hierzu verpflichtet. 
 



Stand: 09.10.2007  26 

 
§ 3 

Organisation der Veranstaltung 
 
1. Verantwortlichkeit 
 
Der Platzverein/die Kapitalgesellschaft bzw. der vom Ligaverband bestimmte Veranstalter 
oder Ausrichter ist für eine einwandfreie Abwicklung des Spiels auch auf nicht 
vereinseigenen Plätzen verantwortlich. 
 
Alle Vereine/Kapitalgesellschaften sind verpflichtet, für ein sportliches Verhalten ihrer 
Mitglieder und Anhänger vor, während und nach den Spielen Sorge zu tragen.  
 
Die Richtlinien zur Verbesserung der Sicherheit bei Bundesspielen sind verbindlich und zu 
beachten. 
 
2. Platzordnung 
 
1. Jeder Platzverein ist für den Schutz und die Sicherheit der Spieler, des 

Schiedsrichters und der Schiedsrichter-Assistenten verantwortlich. Er hat für einen 
ausreichenden Ordnungsdienst, der gut und weithin sichtbar zu erkennen ist, für 
verstärkte Kontrollen an den Eingängen und erforderlichenfalls für Polizeischutz zu 
sorgen. Entstehende Kosten gehen zu seinen Lasten. Die Verantwortung umfasst 
auch die Verpflichtung, die Zuschauer zu einem sportlichen Verhalten anzuhalten.  

 
2. Während des Spiels darf sich niemand am Spielfeldrand aufhalten. Auch der 

Aufenthalt hinter den Toren ist verboten.  
 
3. Die Platzordner haben einen angemessenen Abstand zum Spielfeldrand, in der Regel 

mindestens fünf Meter, zu halten. Der Aufenthalt hinter den Toren ist auch den 
Platzordnern nicht gestattet.  

 
3. Mannschaftsbetreuer im Innenraum 
 
1. Auf der Ersatzspielerbank an der Seitenlinie dürfen nur das technische und 

medizinische Personal sowie alle Auswechselspieler Platz nehmen (insgesamt 
höchstens 15 Personen). Die Namen und Funktionen aller Personen, die auf der 
Ersatzspielerbank sitzen, müssen auf dem Spielberichtsformular aufgeführt sein. 
Das technische und medizinische Personal sollte jeweils Mitglied eines einem 
Mitgliedsverband des DFB angeschlossenen Vereins sein. Nicht auf der 
Ersatzspielerbank Platz nehmen dürfen Personen, denen durch Entscheidung der 
Rechtsorgane des DFB oder seiner Mitgliedsverbände die Ausbildungserlaubnis 
entzogen oder die Fähigkeit, Funktionen auszuüben, aberkannt oder als Spieler eine 
Sperre auferlegt worden ist. Entsprechendes gilt für vorgesperrte und für nach zwei 
Verwarnungen (gelb/rot) ausgeschlossene Spieler. 
 
Die beiden Ersatzspielerbänke sollten in mindestens fünf Meter Abstand von der 
Seitenlinie rechts und links der Mittellinie aufgestellt werden. Um die 
Ersatzspielerbank ist die technische Zone zu markieren. Sie erstreckt sich einen 
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Meter auf jeder Seite über die Breite der Ersatzspielerbank hinaus und bis zu einem 
Meter an die Seitenlinie heran. Für den Trainer und seinen Assistenten können 
innerhalb der technischen Zone besondere Sitzgelegenheiten aufgestellt werden, 
die mindestens fünf Meter vom Spielfeldrand entfernt sein müssen. Die Höchstzahl 
der Personen innerhalb der technischen Zone bleibt dabei unverändert. 

 
2. Anweisungen von den Tor- und Seitenlinien sind grundsätzlich unzulässig. Coaching 

ist dem Trainer in der von der FIFA vorgegebenen Zone erlaubt. Die Coaching-Zone 
(Technische Zone) ist nach den Vorgaben in den Amtlichen Fußballregeln zu 
markieren.  

 
3. Bis zu zwei Mannschaftsbetreuer dürfen das Spielfeld erst dann betreten, wenn der 

Schiedsrichter das Spiel unterbrochen und das Zeichen dazu gegeben hat. Sie haben 
zu einer schnellen Spielfortsetzung beizutragen.  

 
4. Zuwiderhandlungen sind vom Schiedsrichter zu unterbinden und können von den 

Rechtsinstanzen geahndet werden. Die am Spiel beteiligten Vereine haften neben 
den Mannschaftsbetreuern für deren Fehlverhalten sportstrafrechtlich.  

 
4. Eintrittskarten für Gastmannschaften 
 
Für die Gastvereine sind 10% der Sitzplatzkarten (ohne Logen, Business-Seats, Incentive-
Boxen und Presseplätze), hiervon mindestens 100 Sponsorenkarten in der Bundesliga und 
30 Sponsorenkarten in der 2. Bundesliga im überdachten Bereich, sowie 10% der 
Stehplatzkarten zu reservieren, insgesamt mindestens 1500 Karten. Soweit keine 
Stehplätze im Gastbereich vorhanden sind, sind mindestens 600 Karten anderer Platzarten 
zu reduzierten Preisen bereitzuhalten. Dabei gilt, dass der Zuschauer der Gastmannschaft 
bei der Preisgestaltung nicht schlechter gestellt werden darf als der Zuschauer der 
Heimmannschaft.  
 
Außerdem erhalten die Gastvereine sechs Ehrenkarten nebeneinanderliegender Plätze aus 
der ersten Kategorie und 25 weitere Ehrenkarten aus der zweiten Kategorie sowie fünf 
Durchfahrtsscheine. Die Plätze müssen sich auf der Haupttribüne zwischen den beiden 
16m-Linien befinden. 
 
Der Gastverein hat bis spätestens sechs Wochen vor dem offiziellen Spieltermin die von 
ihm benötigten Eintrittskarten anzufordern. Unterlässt er dies, hat er nur noch Anspruch auf 
die Hälfte des reservierten Kartenkontingentes. Diese Karten sind bis zwei Wochen vor dem 
offiziellen Spieltermin zu reservieren. Bis zu diesem Zeitpunkt kann der Gastverein die 
Karten anfordern bzw. bereits angeforderte Karten kostenfrei an den Heimverein 
zurückgeben. Der Gastverein kann die angeforderten Karten bis drei Tage vor dem Spiel 
kostenfrei zurückgeben, wenn der Heimverein nach Anforderung nicht spätestens vier 
Wochen vor dem offiziellen Spieltermin geliefert hat. Danach besteht eine Abnahmepflicht 
des Gastvereins für nicht zurückgegebene Karten. Hiervon zu Gunsten des Gastvereins 
abweichende Vereinbarungen zwischen den beteiligten Vereinen sind zulässig. 
 
5. Dauerkarten 
 
Dauerkarten der Lizenzligen gelten grundsätzlich nur für Meisterschaftsspiele. 
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6. Ehrenkarten 
 
Als Ehrenkarten sind abzugeben: Drei Ehrenkarten der besten Kategorie mit drei 
Durchfahrtsscheinen für den Ligaverband; fünf Ehrenkarten, davon zwei der besten 
Kategorie mit vier Durchfahrtsscheinen für den DFB; je fünf Ehrenkarten für den Regional- 
und Landesverband des Platzvereins. 
 
7. Spielbeobachtungskarten 
 
Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten ist der Heimverein gegen Vorlage 
eines entsprechenden DFL-Ausweises verpflichtet, an hauptamtliche Scouts, Manager oder 
Trainer der anderen Lizenzclubs eine Spielbeobachtungskarte aus dem Kontingent der 
zweiten Kategorie oder höher auszugeben, sofern sich diese bis spätestens drei Tage vor 
dem Spiel angemeldet haben. 
 
8. Pressekarten 
 
Pressekarten werden im Einvernehmen mit dem örtlichen Sport-Presse-Verein 
ausgegeben. Die Höchstzahl beträgt bei Heimspielen der Bundesliga 100 und der 2. 
Bundesliga 50. 
 
9. Schiedsrichterkarten 
 
Für jedes Bundesspiel sind bis zu 300 (bei Fußballspielen in der Halle bis zu 30) Freikarten, 
möglichst Sitzplätze, für Schiedsrichter bereitzustellen. Die Ausgabe dieser Karten 
übernimmt der zuständige Landesverband an einer besonderen Kasse für Schiedsrichter. 
 
10. Kartensonderaktionen 
 
Die Durchführung einer Kartensonderaktion, in deren Rahmen mehr als 10 % des 
Gesamtkontingents an Eintrittskarten verbilligt oder kostenlos ausgegeben werden sollen, 
ist nur zulässig, falls der jeweilige Spielgegner zuvor schriftlich sein Einverständnis erklärt 
hat. Entsprechende Kartensonderaktionen sind der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH im 
Vorfeld des Spiels rechtzeitig anzuzeigen. 
 
11. Alkoholverbot/Getränkeausschank 
 
1. Der Verkauf und die öffentliche Abgabe von alkoholischen Getränken sind vor und 

während des Spiels innerhalb des gesamten umfriedeten Geländes der Platzanlage 
grundsätzlich untersagt. Mit ausdrücklicher, vom Verein nachzuweisender 
Einwilligung der örtlichen zuständigen Sicherheitsorgane, unter Einbindung der 
Polizei, können hiervon je nach örtlichen Gegebenheiten Ausnahmen zugelassen 
werden, insbesondere für die Abgabe alkoholreduzierten Biers (mit einem 
Alkoholwert bis zu 3%). 

 
2. Getränke dürfen nur in Behältnissen verabreicht werden, die nach Größe, Gewicht 

und Art der Substanz nicht splittern können und nicht als Wurf- und 
Schlagwerkzeuge geeignet sind. Soweit möglich und geboten sind mit den örtlich 
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zuständigen Behörden Absprachen darüber zu treffen, in welcher Weise Aspekte 
des Umweltschutzes (Abfallvermeidung, Recycling etc.) bei der Beschaffung und 
Verwendung der Behältnisse berücksichtigt werden können.  

 
12. Vorspiele/Nebenveranstaltungen 
 
1. Die Durchführung von Vorspielen ist grundsätzlich nur gestattet, wenn es sich bei 

den Spielgegnern um Mannschaften des DFB und Vereine seiner Mitgliedsverbände 
handelt und dadurch das Hauptspiel (Pflichtspiel) nicht gefährdet wird.  

 
2. Andere mit dem Spiel verbundene Veranstaltungen bedürfen der Genehmigung des 

Ligaverbandes. 
 
 

§ 4 
Durchführung des Spiels 

 
1. Spielberechtigung 
 
Die Spielberechtigung muss durch Vorlage der Spielberechtigungsliste des Ligaverbandes 
nachgewiesen werden. 
 
Der Schiedsrichter ist verpflichtet, die Eintragungen auf dem Spielbericht zu prüfen und 
Beanstandungen auf diesem zu vermerken. 
 
2. Spielbericht 
 
Die Beauftragten der beteiligten Vereine/Kapitalgesellschaft müssen rechtzeitig vor 
Spielbeginn die Spielberichtsbogen ausfertigen und sie dem Schiedsrichter unter 
Beachtung der Vorschriften des § 4 Nr. 1 überreichen. 
 
Die Spielführer bestätigen mit ihrer Unterschrift auf dem Spielberichtsbogen die ihren 
Verein betreffenden Angaben, insbesondere auch die Spielerlaubnis für die im Spielbericht 
aufgeführten Spieler ihrer Mannschaft. 
 
Die Vereine/Kapitalgesellschaften sind verpflichtet, nach dem Spiel den vom Schiedsrichter 
ausgefüllten Spielberichtsbogen durch einen Beauftragten einzusehen und 
gegenzuzeichnen. Sie bestätigen damit, dass sie von allen Eintragungen auf dem 
Spielbericht Kenntnis genommen haben. Die Zweitschrift des Spielberichts ist beim 
Schiedsrichter abzuholen. Nachträgliche Sonderberichte des Schiedsrichters sind im 
Spielbericht anzukündigen. 
 
Der Platzverein hat dem Schiedsrichter einen an den Ligaverband adressierten und 
frankierten Briefumschlag zu übergeben. 
 
3. Spielführer 
 
Der Spielführer muss sichtbar am linken Arm eine Armbinde tragen. Er ist allein berechtigt, 
den Schiedsrichter über getroffene Entscheidungen zu befragen. Der Spielführer ist 
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Ansprechpartner für die Entgegennahme übergeordneter polizeilicher Anweisungen. Für 
den Fall des Ausscheidens des Spielführers während des Spieles muss ein Vertreter 
benannt werden und die Armbinde tragen. 
 
4. Auswechselspieler 
 
Auf dem Spielbericht sind von der erstgenannten Mannschaft bis spätestens 45 Minuten 
vor Spielbeginn und von der zweitgenannten Mannschaft bis spätesten 30 Minuten vor 
Spielbeginn die Namen von insgesamt nicht mehr als 18 Spielern für eine Mannschaft 
einzutragen.  
 
Änderungen bzw. Ergänzungen von Spielernamen dürfen danach bis spätestens zum 
Spielbeginn nur noch unter Kenntnisnahme beider Mannschaftsverantwortlicher und des 
Schiedsrichters erfolgen. Andere Spieler dürfen in diesem Spiel nicht eingesetzt werden.  
 
Die vor Spielbeginn zu bezeichnenden Auswechselspieler sind als ihrer Mannschaft 
zugehörig zu betrachten und damit dem Entscheidungsrecht des Schiedsrichters 
unterstellt. Für jedes Vergehen unterliegt der Auswechselspieler dessen Strafbefugnis wie 
jeder andere Spieler, mag er eingesetzt werden oder nicht.  
 
5. Spielerwechsel 
 
Die Auswechslung ist vollzogen, wenn der Auswechselspieler mit Genehmigung des 
Schiedsrichters das Spielfeld betritt. 
 
Der Austausch hat durch Zeigen einer Nummerntafel zu erfolgen. Dabei muss zu erkennen 
sein, welcher Spieler das Spielfeld verlässt und welcher Spieler neu zum Einsatz kommt. 
 
6. Spielkleidung 

 
Die Mannschaften müssen in der gemeldeten Spielkleidung antreten. Wenn zwei 
Mannschaften die gleiche oder nach Ansicht des Schiedsrichters eine nicht genügend 
unterschiedliche Spielkleidung haben, so muss die Gastmannschaft die Kleidung wechseln. 
Die Torhüter müssen eine Spielkleidung tragen, die sie in der Farbe von den anderen 
Spielern und vom Schiedsrichter deutlich unterscheidet.  
 
Bei Spielen auf neutralem Platz sollen sich die Vereine rechtzeitig über die Spielkleidung 
einigen. Kommt keine Einigung zustande, entscheidet das Los, notfalls am Spieltag durch 
den Schiedsrichter.  
 
Ersatz-Spielkleidung ist bereitzuhalten; dies gilt auch bei Auswärtsspielen. Die 
Ersatzspielkleidung (Trikot, Hose, Strümpfe) muss sich in der Farbe deutlich von der 
normalen Spielkleidung unterscheiden, dies gilt auch für die Ersatz-Torwart-Kleidung. Das 
Trikot muss mit dem Liga-Logo versehen sein. 
 
Im Übrigen gelten die Regelungen in den Richtlinien für die Spielkleidung und die 
Ausrüstung. 
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7. Rückennummern 
 
Die Rückennummern müssen sich in der Farbe von der Spielkleidung deutlich abheben. Die 
Nummerierung muss mit den Eintragungen auf dem Spielbericht übereinstimmen. 
 
Vor Beginn einer Spielzeit werden die Rückennummern beginnend mit der Nummer 1 
verbindlich vergeben. Ein Tausch oder Wechsel der Rückennummer ist während der Saison 
nicht möglich. Lediglich beim Ausscheiden eines Spielers kann die somit frei werdende 
Nummer wieder vergeben werden. 

 
8. Verletzungen 
 
Der Schiedsrichter hat, wenn nach seiner Ansicht ein Spieler ernstlich verletzt ist, diesen 
unverzüglich vom Spielfeld bringen zu lassen, damit das Spiel rasch fortgesetzt werden 
kann.  
 
Wenn ein Spieler nur leicht verletzt ist, soll das Spiel deswegen nicht unterbrochen werden. 
Ein Spieler, der in der Lage ist, zur Seiten- oder Torlinie zu gehen, um sich pflegen zu lassen, 
soll nicht auf dem Spielfeld behandelt werden.  
 
9. Witterung 
 
Der Schiedsrichter darf ein Spiel nicht anpfeifen bzw. muss es abbrechen, wenn die 
Witterungsverhältnisse die Sicht von einem Tor zum anderen nicht mehr zulassen. 
 
10. Spielbälle/Balljungen 
 
Vom Heimverein sind für jedes Spiel mindestens zehn Spielbälle (bei Schnee farbige Bälle) 
bereitzustellen. Die Vorschriften hinsichtlich des Ball-lnnendrucks sind zu beachten. 
Darüber hinaus sind nach der FIFA-Anweisung um das Spielfeld herum acht Balljungen zu 
platzieren, denen ebenfalls je ein Ball zu übergeben ist. 
 
11. Verlängerung 
 
Zwischen dem Ende eines Spiels und einer notwendig werdenden Spielverlängerung dürfen 
die Mannschaften das Spielfeld nicht verlassen. Die Verlängerung beginnt nach einer Pause 
von fünf Minuten und wird dann ohne eine weitere Halbzeitpause fortgesetzt. 
 
 

§ 5 
Schiedsrichter und –Assistenten 

 
Schiedsrichter und Schiedsrichter-Assistenten sowie gegebenenfalls vierte Offizielle 
werden vom DFB-Schiedsrichter-Ausschuss angesetzt. 
 
Bei Bundesspielen werden Schiedsrichtergespanne angesetzt. 
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Tritt ein Schiedsrichtergespann nicht an, so hat sich der gastgebende Verein / die 
Kapitalgesellschaft um Ersatz zu bemühen. Der Ersatz-Schiedsrichter muss bei Spielen der 
Lizenzligen und DFB-Pokalspielen der DFB-Liste angehören. 
 
Bei Freundschaftsspielen mit Lizenzmannschaften als Veranstalter sind Schiedsrichter und 
Schiedsrichter-Assistenten beim DFB, im Übrigen bei dem für die Heimmannschaft 
zuständigen Landesverband anzufordern. 
 
 

§ 6 
Finanzen 

 
Alle Kosten für die Spiele tragen die Vereine / Kapitalgesellschaften. 
 
Der gastgebende Verein / die Kapitalgesellschaft erhält jeweils die Einnahmen aus seinen 
Heimspielen und hat die für die Ausrichtung des Spieles anfallenden Kosten zu tragen. 
 
Nach jedem Spiel der Bundesliga und 2. Bundesliga sind zeitnah, für die Heimspiele der 
Hinrunde jedoch spätestens bis zum 10.01. und für die Heimspiele der Rückrunde 
spätestens bis zwei Wochen nach dem letzten Heimspiel einer Spielzeit die jeweiligen 
Ticketabrechnungen der Heimspiele an den Ligaverband zu übersenden, die u.a. Grundlage 
für die Berechnung der vom Ligaverband an den DFB zu zahlenden Pacht sind. 
 
Bezüglich der Kosten bei Spielausfall, Endspielen, Entscheidungs- und 
Wiederholungsspielen sowie Spielen auf neutralem Platz gelten die Bestimmungen der §§ 
44 bis 46 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung soweit die Regelungen 
des Ligaverbandes nichts anderes vorsehen. 
 
 

§ 7 
LIGA-POKAL 

 
1. Teilnehmer 
 
Am Liga-Pokal nehmen der Deutsche Meister, der Vizemeister, die nächstfolgenden drei 
bestplatzierten Vereine/Kapitalgesellschaften der Abschlusstabelle der Bundesliga der 
vorangegangenen Spielzeit sowie der DFB-Vereinspokal-Sieger teil. Sind 
Vereine/Kapitalgesellschaften doppelt qualifiziert, entscheidet der Vorstand des 
Ligaverbandes über die übrigen Teilnehmer. 
 
2. Termin, Spielort 
 
Der Liga-Pokal wird grundsätzlich vor Beginn der Bundesligasaison zu den im DFB-
Rahmenterminkalender festgelegten Terminen ausgetragen. Den/die Spielort(e) legt der 
Ligaverband fest. 
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3. Spielmodus 
 
Es werden zunächst zwei Vorrundenspiele ausgetragen, in denen der Vizemeister gegen 
den Fünftplatzierten und der Tabellendritte gegen den Viertplatzierten spielt. Der Deutsche 
Meister und der Pokalsieger haben Freilos und sind direkt für die Halbfinalspiele qualifiziert. 
Ist der Pokalsieger auch Deutscher Meister, so tritt an dessen Stelle der Vizemeister. 
 
Im Halbfinale spielt der Sieger aus dem ersten Vorrundenspiel gegen den Deutschen 
Pokalsieger und der Sieger aus dem zweiten Vorrundenspiel gegen den Deutschen Meister. 
 
Die Gewinner der Halbfinalspiele bestreiten das Endspiel um den Liga-Pokal, die 
Unterlegenen ermitteln den Drittplazierten.  
 
Enden die Spiele nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden, so wird der Sieger 
durch ein Elfmeterschießen ermittelt.  
 
4. Verwarnung (gelbe Karte) 
 
Verwarnungen (gelbe Karten) werden nicht registriert und haben damit keine Sperrstrafen 
zur Folge. 
 
5. Sonstiges 
 
Veranstalter des Liga-Pokals ist der Ligaverband. Er kann die Veranstaltereigenschaft 
übertragen. 
 
Der Liga-Pokal kann den Namen eines Sponsors tragen. Die Entscheidung hierüber trifft der 
Ligaverband. Seine Zuständigkeit gilt auch für den Abschluss sonstiger wirtschaftlicher 
Verwertungsverträge.  
 
Für den Abschluss von Verträgen für die Verwertung kommerzieller Rechte gelten die für 
Meisterschaftsspiele der Lizenzligen anzuwendenden Grundsätze.  
 
Der Ausrichter hat ein werbefreies Stadion zur Verfügung zu stellen. 
 
Von allen Einnahmen (Eintrittsgelder, Fernseheinnahmen, Einnahmen aus Bandenwerbung 
und Sponsoring etc.) erhält der DFB nach Abzug der Mehrwertsteuer und der im 
Zusammenhang mit der Austragung des Wettbewerbs angefallenen spielbedingten 
Aufwendungen grundsätzlich einen Beitrag von 10%. Zu den Aufwendungen gehören nicht 
Start- und Preisgelder. Über die Verteilung der Einnahmen im Übrigen entscheidet der 
Ligaverband. 
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§ 8  

Liga-Hallen-Pokal 
 
1. Spielregeln 
 
Die Spiele um den Hallen-Pokal werden nach den DFB-Rahmen-Richtlinien für Fußballspiele 
in der Halle ausgetragen. Soweit diese Richtlinien keine Abweichungen vorsehen, gelten die 
amtlichen internationalen Fußballregeln. 
 
2. Ausführungsbestimmungen 
 
Der Ligaverband kann jährlich Qualifikationsturniere für das Hallen-Pokal-Finale 
veranstalten. Er kann die Veranstaltereigenschaft übertragen. 
 
Die Turnierserie wird grundsätzlich unter Teilnahme aller 
Lizenzvereine/Kapitalgesellschaften der jeweiligen Spielsaison ausgetragen. Es können 
auch Regionalligavereine für die Turnierserie zugelassen werden. 
 
Die dazu erforderlichen Ausschreibungskriterien erlässt der Ligaverband nach Bedarf unter 
Berücksichtigung des Rahmenterminkalenders neu. Insbesondere regelt sie die Anzahl der 
Teilnehmer und der Turniere. Ferner bestimmt er die Höhe des Anteils des Ausrichters vor 
Ort sowie der Start- und Preisgelder. 
 
Der Hallen-Pokal kann den Namen eines Sponsors tragen. 
 
Für den Abschluss von Verträgen gemäß der Ordnung für die Verwertung kommerzieller 
Rechte gelten die für Meisterschaftsspiele der Lizenzligen anzuwendenden Grundsätze. 
 
Von allen Einnahmen (Eintrittsgelder, Fernseheinnahmen, Einnahmen aus Bandenwerbung 
und Sponsoring etc.) erhält der DFB nach Abzug der Mehrwertsteuer und der im 
Zusammenhang mit der Austragung des Wettbewerbs angefallenen spielbedingten 
Aufwendungen grundsätzlich einen Beitrag von 10%. Zu den Aufwendungen gehören nicht 
die Start- und Preisgelder. 
 


